
Satzung, beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 23.06.2022 

§ 1 Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen „SPEICHER_Leute e.V.“. 
Er wurde am 28.01.1992 gegründet. Sitz ist die Hansestadt Stralsund. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
Der Verein macht Jugendarbeit mit den Mitteln der Kunst, ohne dabei Jugendlichen Schutzräume 
einzurichten, und ist seinem Wesen nach gemeinnützig, fördert durch Aktivitäten, Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere die Entwicklung der Soziokultur. Der Verein verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos und parteienunabhängig tätig. 
Durch seine Tätigkeit möchte der Verein an der Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGB VIII Kinder und Jugendhilfe § 11 Abs. 3) mitwirken. 

Aufgabe ist unter anderem: 
· das Betreiben des ökologisch-soziokulturellen Zentrums SPEICHER am Katharinenberg 
· das Wecken und die Förderung eigenständiger künstlerischer Kreativität und Fantasie 
· die Vermittlung handwerklicher und künstlerischer Fertigkeiten 
· die Organisation und Durchführung von nationalen und internationalen Projekten 
· die Förderung des Verständnisses für Kunst und ihre Bedeutung für das kulturelle Leben in 
unserer Gesellschaft. 
Der Verein ist Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt, als Partner für alle kulturinteressierten 
Bürger, Einrichtungen, weiteren kunstfördernden Vereinen und Institutionen, auch über die Grenzen 
des Stadtgebietes hinaus. 

§ 3 Mitgliedschaft 
Mitglied kann jeder werden, der die Satzung des Vereins anerkennt und bereit ist, diese durch 
eigene Mitarbeit zu unterstützen. Dabei ist der Wohnsitz der Person nicht von Interesse. Mitglieder 
haben das Recht, offene Werkstätten und Ateliers zu nutzen. Sie erhalten kostenlos vom Verein 
herausgegebenes Informationsmaterial, Broschüren und Kataloge und zu besonderen Anlässen 
geschaffene Kunst (z.B. Neujahrsdrucke). 
Formlose Aufnahmeanträge werden dem Vorstand schriftlich vorgelegt. Die 
Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt erfolgt über eine formlose 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und wird am Ende des Jahres wirksam. 
Ein Mitglied, das gegen das Ansehen oder die Interessen des Vereins grob verstößt, kann durch die 
Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. 
Das betreffende Mitglied muss dabei gehört werden. Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft 
entfallen alle Rechte gegenüber dem Verein. 



§ 4 Organe und Arbeitsweise 
Die Organe des Vereins sind: 
1. Die Mitgliederversammlung 
2. Der Vorstand mit eventuellen Beauftragten für einzelne Arbeitsbereiche 
3. Die Geschäftsführende Runde (GF) 

1. Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand mit einem einfachen Brief oder E-mail unter 
Angabe der Tagesordnung mindestens 14 Tage vorher angekündigt und einberufen. 
Eine außerordentliche Mitglieder-Versammlung muss durch den Vorstand einberufen werden, wenn 
ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich beantragt. 
Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge für die Tagesordnung zu stellen. 
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen der anwesenden Mitglieder in offener Abstimmung. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung in jedem Fall 
beschlussfähig, sofern außer den Vorstandsmitgliedern mindestens weitere 10 % der Mitglieder 
anwesend sind. 
Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für jeweils zwei Jahre und kann Beauftragte für 
einzelne Aufgabenbereiche wählen. Auf Antrag kann eine geheime Wahl erfolgen. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins mit 2/3 - 
Mehrheit der anwesenden Stimmen einer Mitglieder-Versammlung. Zur Auflösung des Vereines ist 
eine 4/5 - Mehrheit der anwesenden Stimmen der Mitgliederversammlung notwendig. Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung werden protokolliert und vom Schriftführer und dem Vorstand 
gegengezeichnet. 

2. Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, der/dem Vorsitzenden und den 
Stellvertretern. Jedes Vorstandsmitglied ist vertretungsberechtigt. 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und kann für bestimmte Aufgaben Beauftragte 
einberufen. Das können u. U. auch nicht dem Verein angehörende Personen sein. Der Vorstand 
vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand und die Beauftragten sind der 
Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. 

3. Die Geschäftsführende Runde (GF) 

Die Geschäftsführende Runde führt die Geschäfte des SPEICHERS. Sie trifft sich wöchentlich und 
besteht aus den im SPEICHER Arbeitenden. Sie ist z.B. für die Kommunikation im Haus, das 
Planen und Vorbereiten verschiedener Arbeits- und Projektabläufe oder auch die Finanzgeschäfte 
verantwortlich. 
Die Ergebnisse der Geschäftsführenden Runde müssen schriftlich protokolliert und mit dem 
Vorstand geteilt werden. 



§ 5 Finanzen 
Die Mittel des Vereins dürfen nur satzungsgemäß verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Bei 
Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Verein UmWeltSchule Rügen e.V.
(Landkreis Vorpommern-Rügen). 
Die Mitgliederversammlung legt einen Mitgliedsbeitrag fest, der im ersten Quartal des 
Geschäftsjahres zu bezahlen ist. Der Beitrag ist bringepflichtig. 
Weitere Finanzen regelt die Finanzordnung. 

Mitgliedsbeiträge  

1. Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu leisten. Art und Höhe der Beiträge werden durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen. Der Vorstand hat die Möglichkeit, auf Antrag den Beitrag für 
die Mitglieder in besonderen Fällen zeitlich befristet zu ermäßigen oder zu erlassen bzw. 
aufgelaufene Rückstände ganz oder teilweise zu stunden oder zu erlassen. 

2. Der erste Mitgliedsbeitrag ist sofort nach Aufnahme in dem Verein als Jahresbeitrag fällig. 

3. Wird der Mitgliedsbeitrag nach schriftlicher Zahlungserinnerung nicht innerhalb von einem 
Monat ausgeglichen, kann der Vorstand durch schriftliche Erklärung das säumige Mitglied vom 
Verein ausschließen. Auf die Folgen der Säumnis ist das Mitglied vorher schriftlich hinzuweisen. 

4. Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. Dauert die Mitgliedschaft bei Ein- oder Austritt 
weniger als 12 Monate des Geschäftsjahres, erfolgt keine anteilsmäßige Erstattung oder 
Ermäßigung des Jahresbeitrages. Eintrittsjahr ist jahresbeitragspflichtig. 

§ 6 Schlussbestimmung 
Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber nicht für Schäden, die anlässlich von Sitzungen und 
Veranstaltungen (einschließlich Hin- und Rückweg) entstehen. 


